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§ 16 00. FWG 2015 § 16

006. FWG 2015 - O0. Feuerwehrgesetz 2015

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.11.2024

(1) Die Feuerwehrkommandantin bzw. der Feuerwehrkommandant leitet die Feuerwehr und vertritt sie nach auRRen.
Sie bzw. er hat alle Angelegenheiten ihrer bzw. seiner Feuerwehr zu besorgen, die nicht ausdricklich einem anderen
Organ der Feuerwehr durch dieses Landesgesetz zugewiesen sind. Insbesondere ist sie bzw. er flir Einsatz und
Schlagkraft der Feuerwehr verantwortlich und hat dabei auf eine den einschldgigen Vorschriften entsprechende
ordnungsgemalle Ausristung, auf die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder und auf die Instandhaltung der
Feuerwehrgerate und -einrichtungen hinzuwirken.

(2) Die Feuerwehrkommandantin bzw. der Feuerwehrkommandant wird durch ihre bzw. seine Stellvertreterinnen bzw.
Stellvertreter im Verhinderungsfall vertreten. Die Anzahl der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter und die Reihenfolge
der Vertretung ist in der Dienstordnung (8 19) festzulegen. Die Feuerwehrkommandantin bzw. der
Feuerwehrkommandant kann ihren bzw. seinen Stellvertreterinnen bzw. Stellvertretern generell oder speziell
bezeichnete Aufgaben zur weisungsgemalen Durchfihrung tbertragen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_fwg_2015/paragraf/19
file:///

	§ 16 Oö. FWG 2015 § 16
	Oö. FWG 2015 - Oö. Feuerwehrgesetz 2015


